
 

Stadtgemeinde Neunkirchen 
Niederösterreich 

 
 

 

Stadtgemeinde Neunkirchen A-2620 Neunkirchen Hauptplatz 1 

 
 
 
An die 

Stadtgemeinde Neunkirchen 

Stadtpolizei 

 
TELEFON 0 26 35 / 601 

stadtpolizei@neunkirchen.gv.at 
www.neunkirchen.gv.at 

 

Betrifft: Ansuchen um Sondernutzung 

 
… ..................................................... (Antragsteller) 

Ansuchen 

Neunkirchen, am 

 

 
Antragsteller:………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Ansprechpartner (Name, Tel.:)………………………………………….………………………………….. 
 

Gewünschte(r) Aufstellungsort(e) –max. 6 Ziele: 

1…………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………… 
 

4…………………………………………………………………………… 
 

5…………………………………………………………………………… 
 

6……………………………………………………………………………. 

 
Email Adresse für Auftragsbestätigung:……………………………………………………………………. 

 
 

Beilage(n) bzw. TEXT der Hinweistafel:……….…………………………………………………………… 

 
Der Antragsteller: 

 
  

 

mailto:stadtpolizei@neunkirchen.gv.at
http://www.neunkirchen.gv.at/


Datenschutzrechtliche Information gem. Art. 13f DSGVO 

Zweck und Grundlage der Verarbeitung Ihrer Daten 
Mit dem aufgerufenen Online-Formular der Gemeinde geben Sie personenbezogene 
und auch weitere Daten bekannt, die für die Bearbeitung Ihres Antrages benötigt 
werden. 
Die Bereitstellung Ihrer Daten erfolgt aufgrund 

• benötigter Informationen für eine von Ihnen erwünschte Leistung der Gemeinde (z.B. 

Musikschul-Anmeldung), welche in ein gegebenenfalls in ein Vertragsverhältnis mit der 

Gemeinde mündet oder 

• aufgrund eines bereits bestehenden Vertragsverhältnisses mit der Gemeinde (z.B. 

Änderung der Müllgebinde-Größe oder Anzahl). 

Dauer der Verspeicherung Ihrer personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gemeinde nur so lange verspeichert, 
wie diese für eine vertragskonforme Erledigung Ihres Antrages benötigt werden. Diese 
ist abhängig von der jeweiligen Rechtsgrundlage bzw. dem zugrunde liegenden 
Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und der Gemeinde. 
Beispiel: Verrechnungsrelevante Daten sind aus haushaltsrechtlichen Gründen sieben 
Jahre aufzubewahren, Bewerbungsunterlagen aus denen kein Dienstverhältnis 
hervorgegangen ist, bis zu sechs Monate. 
Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
sowie das Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, in bestimmten 
Fällen auch das Recht auf Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten. 
Sollte eine Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung (z.B. aus rechtlichen 
Gründen) nicht möglich sein, so werden Sie vom Datenschutzbeauftragten der 
Gemeinde darüber informiert. 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihren Rechten nicht oder nicht ausreichend 
nachgekommen wird, haben Sie die Möglichkeit einer Beschwerde bei der 
Datenschutzbehörde. 
Ihre Ansprechperson in der Gemeinde 
Für alle datenschutzrechtlichen Belange kontaktieren Sie bitte die/den 
Datenschutzbeauftragte/n der Gemeinde. Sie finden dessen Kontaktdaten sowie auch 
Angaben zum Verantwortlichen für die Verarbeitung Ihrer Daten seitens der Gemeinde 
unter dem Punkt „Datenschutzerklärung“ oder „Datenschutz-Hinweis“ auf der Website 
der Gemeinde. 

 
 
 

 
Datum: Unterschrift: 


